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Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2026

Wir laden hiermit unsere Aktionarinnen und Aktiondre® zur ordentlichen Hauptversammlung am Mitt-
woch, den 10. Juni 2026, um 10:00 Uhr (MESZ) in der Filderhalle Leinfelden, BahnhofstraRe 61,
70771 Leinfelden-Echterdingen, ein.

* Ausschlieflich aus Griinden leichterer Lesbarkeit wird in dieser Einberufung im Folgenden fiir nattirliche Perso-
nen die mannliche Form verwendet. Sie steht stets stellvertretend fiir Personen aller geschlechtlichen Identitaten.

Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. De-
zember 2025, des zusammengefassten Lageberichts fiir die CENIT Aktiengesellschaft und den
Konzern fiir das Geschaftsjahr 2025 sowie des Berichts des Aufsichtsrats fiir das Geschaftsjahr
2025

Die Unterlagen sind im Geschaftsbericht 2025 enthalten und von der Einberufung der Hauptversamm-
lung an auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.cenit.com/Hauptversammlung zuganglich.

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahres- und Konzernabschluss zum 31. Dezember
2025 gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit gemalk § 172 AktG festgestellt. Zu Tagesordnungspunkt 1
ist daher keine Beschlussfassung der Hauptversammlung vorgesehen.

2. Beschlussfassung liber die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschaftsjahres 2025

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Jahresabschluss der CENIT Aktiengesellschaft zum
31. Dezember 2025 ausgewiesenen Bilanzgewinn des Geschaftsjahres 2025 in Hohe von
Euro 11.475.717,01 auf neue Rechnung vorzutragen.

3. Beschlussfassung liber die Entlastung der Mitglieder des Vorstands fiir das Geschéaftsjahr 2025
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands fiir das Geschaftsjahr 2025 Ent-
lastung zu erteilen.

4. Beschlussfassung iliber die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats fiir das Geschaftsjahr 2025

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats flr das Geschaftsjahr 2025
Entlastung zu erteilen.



5. Beschlussfassung iiber die Wahl des Abschlusspriifers und des Konzernabschlusspriifers fiir das
Geschiftsjahr 2026

Der Aufsichtsrat schlagt vor, die Grant Thornton AG Wirtschaftspriifungsgesellschaft, Disseldorf, zum
Abschlusspriifer fiir den Jahresabschluss und den Konzernabschluss der Gesellschaft fiir das Geschafts-
jahr 2026 zu wahlen.

6. Beschlussfassung iiber die Billigung des Vergiitungsberichts fiir das Geschaftsjahr 2025

Uber die Vergiitung der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats einer bérsennotierten Gesell-
schaft ist gemaR § 162 AktG jahrlich ein Verglitungsbericht zu erstellen. Da die Gesellschaft im Ge-
schaftsjahr 2025 noch borsennotiert war, haben Vorstand und Aufsichtsrat fiir dieses Geschaftsjahr ei-
nen Verglitungsbericht erstellt, der der Hauptversammlung am 10. Juni 2026 zur Billigung vorgelegt
werden soll. Der Verglitungsbericht fiir das Geschaftsjahr 2025 einschlieRlich des Priifungsvermerks des
Abschlussprifers ist von der Einberufung der Hauptversammlung an Uber die Internetseite www.ce-
nit.com/Hauptversammlung zuganglich.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Verglitungsbericht fiir das Geschaftsjahr 2025 zu billigen.

Mitteilungen und Informationen fiir die Aktiondre
Teilnahme an der Hauptversammlung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Auslibung des Stimmrechts sind nach § 19 Abs. 1 der
Satzung der Gesellschaft nur diejenigen Aktionare berechtigt, die sich unter Nachweis ihres Anteilsbe-
sitzes angemeldet haben. Die Aktiondare mussen darliber hinaus ihre Berechtigung zur Teilnahme und
zur Ausitibung des Stimmrechts nachweisen. Hierfir ist ein Nachweis des Anteilsbesitzes in Textform
durch den Letztintermediar gemaR den rechtlichen Anforderungen erforderlich. Der Nachweis des An-
teilsbesitzes hat sich auf den Geschaftsschluss des 22. Tages vor der Hauptversammlung, also des 19.
Mai 2026, 24:00 Uhr (MESZ), (,,Nachweisstichtag”) zu beziehen.

Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes missen der Gesellschaft bis spatestens zum Ab-
lauf des 3. Juni 2026, 24:00 Uhr (MESZ), in Textform in deutscher oder englischer Sprache unter einer
der folgenden Adressen zugehen:

CENIT Aktiengesellschaft

c/o Art-of-Conference — Martina Zawadzki
Postfach 11 06

D-71117 Grafenau

E-Mail: hauptversammlung@art-of-conference.de

Nach Eingang der Anmeldung und des Nachweises ihres Anteilsbesitzes bei der Gesellschaft werden
den Aktionaren auf dem Postweg Eintrittskarten fiir die Hauptversammlung Gibersandt. Die Eintrittskar-
ten sind lediglich organisatorische Hilfsmittel und keine Voraussetzung fiir die Teilnahme an der Haupt-
versammlung und die Auslibung des Stimmrechts.

Aktionare konnen ungeachtet der Anmeldung zur Hauptversammlung tiber ihre Aktien auch nach der
Anmeldung weiterhin frei verfligen. Die Aktien sind nicht gesperrt. Im Verhaltnis zur Gesellschaft gilt
flir die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Auslibung des Stimmrechts als Aktionar nur, wer
den Nachweis des Aktienbesitzes zum Nachweisstichtag erbracht hat. Veranderungen im Aktienbestand



nach dem Nachweisstichtag haben fiir den Umfang und die Ausiibung des Teilnahme- und Stimmrechts
keine Bedeutung. Wer zum Nachweisstichtag noch keine Aktien besitzt und erst danach erwirbt, ist
nicht teilnahme- oder stimmberechtigt.

Stimmrechtsausiibung
a) Stimmrechtsausiibung durch Bevollmdichtigte

Aktionare, die nicht personlich an der Hauptversammlung teilnehmen, kénnen ihr Stimmrecht in der
Hauptversammlung auch durch Bevollmachtigte, z.B. durch ein Kreditinstitut oder einen Intermediar,
einen Stimmrechtsberater oder eine Aktionarsvereinigung, ausiiben lassen. Bevollmachtigt der Aktio-
nar mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurlickweisen. Davon
unberihrt bleibt die Moéglichkeit, fiir Aktien der Gesellschaft, die ein Aktionar in unterschiedlichen
Wertpapierdepots halt, jeweils einen eigenen Vertreter flr die Hauptversammlung zu bestellen. Auch
im Fall einer Stimmrechtsvertretung sind eine fristgerechte Anmeldung und ein Nachweis des Anteils-
besitzes nach den vorstehenden Bestimmungen erforderlich.

GemaR § 134 Abs. 3 Satz 3 AktG bediirfen die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis
der Bevollmachtigung gegeniliber der Gesellschaft der Textform. Aktiondre kénnen fir die Voll-
machtserteilung an Dritte den Vordruck auf der Riickseite der Eintrittskarte nutzen oder das Formular
fur die Vollmacht unter der Internetadresse www.cenit.com/Hauptversammlung herunterladen; mog-
lich ist jedoch auch, dass Aktionare eine gesonderte Vollmacht in Textform ausstellen.

Wird ein Kreditinstitut, eine Aktionarsvereinigung oder ein sonstiger Intermediar i.S.v. § 135 AktG be-
vollmachtigt, besteht das Textformerfordernis weder nach dem Gesetz noch nach der Satzung der Ge-
sellschaft. Die genannten Institutionen und Personen kénnen zum Verfahren fir ihre eigene Bevoll-
machtigung zusatzliche Anforderungen vorsehen. Bitte stimmen Sie sich daher, wenn Sie ein Kreditin-
stitut, eine Aktiondrsvereinigung oder einen sonstigen Intermediar i.S.v. § 135 AktG bevollmachtigen
wollen, mit der jeweiligen Institution Gber die Form der Vollmacht ab.

Fiir die Ubermittlung des Nachweises der Bevollméachtigung und fiir den Widerruf von Vollmachten ste-
hen die folgenden Adressen der Gesellschaft bis spatestens zum 8. Juni 2026, 12:00 Uhr (MESZ), zur
Verfligung:

CENIT Aktiengesellschaft

c/o Art-of-Conference — Martina Zawadzki
Postfach 11 06

D-71117 Grafenau

E-Mail: hauptversammlung@art-of-conference.de

Aktiondre oder ihre Bevollmachtigten konnen den Nachweis der Bevollmachtigung aber auch am Tag
der Hauptversammlung im Rahmen der Ein- und Ausgangskontrolle zur Hauptversammlung erbringen.
Vollmachtserteilungen bzw. deren Widerruf sind auch wahrend der Hauptversammlung an der Ein- und
Ausgangskontrolle moglich. Entsprechende Formulare werden wahrend der Hauptversammlung vorge-
halten.

Die personliche Teilnahme des Aktionars an der Hauptversammlung gilt automatisch als Widerruf der
einem Dritten zuvor erteilten Vollmacht.



b) Stimmrechtsausiibung durch den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Als Service bieten wir unseren Aktionaren an, den von der Gesellschaft benannten, an die Weisungen
der Aktionare gebundenen Stimmrechtsvertreter zur Ausiibung ihres Stimmrechts in der Hauptver-
sammlung zu bevollmachtigen. Die Erteilung der Vollmacht an den von der Gesellschaft benannten
Stimmrechtsvertreter, ihr Widerruf und die Erteilung von Weisungen bediirfen der Textform. Aktionare
kénnen fur die Vollmachts- und Weisungserteilung an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft das
Formular unter der Internetadresse www.cenit.com/Hauptversammlung herunterladen.

Vollmacht und Weisungen per E-Mail oder Post missen der Gesellschaft bis spatestens zum 8. Juni
2026, 12:00 Uhr (MESZ), unter der oben unter a) genannte Adresse zugehen. Bis zu diesem Zeitpunkt
kénnen auf diesem Weg erteilte Vollmachten und Weisungen auch geédndert oder widerrufen werden.

Der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter ist verpflichtet, das Stimmrecht ausschlieBlich
gemald den vom Aktionar erteilten Weisungen auszutiben. Wird zu einzelnen oder allen Tagesordnungs-
punkten keine ausdriickliche oder eine widerspriichliche oder unklare Weisung erteilt, wird der von der
Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter sich bei dem jeweiligen Tagesordnungspunkt der Stimme
enthalten. Der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter nimmt keine Auftrage zu Wortmel-
dungen, zur Einlegung von Widerspriichen gegen Hauptversammlungsbeschliisse oder zum Stellen von
Fragen oder von Antragen entgegen. Fiir die Abstimmung Gber Antrdge, zu denen es keine mit dieser
Einladung und keine spater bekannt gemachten Vorschldage des Vorstands oder des Aufsichtsrats gibt,
stehen die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter ebenfalls nicht zur Verfligung.

Eine Bevollmachtigung und Weisungserteilung an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsver-
treter kann auch im Internet Uber das passwortgeschitzte HV-Online-Portal unter https://cenit2026.hv-
anmeldung.de erfolgen (siehe unten unter c)). Uber das HV-Online-Portal kénnen Vollmachten und
Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft bis 9. Mai 2026, 16:00 Uhr (MESZ), Gbermit-
telt, geandert oder widerrufen werden.

Bei mehrfach eingehenden Erklarungen hat die zuletzt eingegangene Erklarung Vorrang. Gehen auf un-
terschiedlichen Ubermittlungswegen Erkldrungen ein und ist nicht erkennbar, welche zuletzt abgege-
ben wurde, werden die Erklarungen in der Reihenfolge: 1. HV-Online-Portal, 2. E-Mail und 3. Postein-
gang berlcksichtigt.

Am Tag der Hauptversammlung kénnen die Vollmachts- und Weisungserteilung an den Stimmrechts-
vertreter der Gesellschaft sowie deren Widerruf in Textform auch an der Ein- und Ausgangskontrolle
der Hauptversammlung erfolgen.

Die personliche Teilnahme des Aktionars oder eines bevollmachtigten Dritten an der Hauptversamm-
lung gilt automatisch als Widerruf einer zuvor erteilten Vollmacht an den Stimmrechtsvertreter der Ge-
sellschaft.

¢) Stimmrechtsausiibung (iber das HV-Online-Portal

Die Hauptversammlung findet als Prasenz-Veranstaltung statt. Als zusatzlichen Service bietet die CENIT
Aktiengesellschaft ihren Aktionadren in diesem Jahr wieder den Zugang zum passwortgeschiitzten HV-
Online-Portal im Internet unter https://cenit2026.hv-anmeldung.de an. Dort haben die Aktionare durch
elektronische Ubermittlung vor der Hauptversammlung die Méglichkeit, entweder eine Stimmabgabe
durch elektronische Briefwahl zu tatigen oder den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertre-
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ter zu bevollméachtigen und diesen Weisungen zu erteilen. Ordnungsgemal angemeldete Aktionare er-
halten auf dem Postweg eine Eintrittskarte zur Hauptversammlung, auf der auch Zugangsdaten fiir das
passwortgeschiitzte HV-Online-Portal angegeben sind. Bevollmachtigte Intermediare (z.B. Kreditinsti-
tute), Aktiondrsvereinigungen, Stimmrechtsberater oder diesen nach § 135 AktG gleichgestellte bevoll-
machtigte Rechtstrager konnen sich ebenfalls der elektronischen Briefwahl bedienen.

Das HV-Online-Portal steht bis zum 9. Juni 2026, 16:00 Uhr (MESZ), zur Verfiigung. Bis zu diesem Zeit-
punkt kdnnen lGber das HV-Online-Portal Stimmen abgegeben oder Vollmachten und Weisungen an den
Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft Gibermittelt sowie diese gedndert oder widerrufen werden.

Wir bitten zu beachten, dass im HV-Online-Portal keine weiteren Funktionen angeboten werden und
die Hauptversammlung nicht in Bild und Ton libertragen wird.

Die personliche Teilnahme des Aktionars oder eines bevollmachtigten Dritten an der Hauptversamm-
lung gilt automatisch als Widerruf einer tiber das HV-Online-Portal erfolgten Stimmabgabe durch elekt-
ronische Briefwahl oder einer liber das HV-Online-Portal erteilten Vollmacht an den Stimmrechtsver-
treter der Gesellschaft.

Rechte der Aktiondre

Gemal § 122 Abs. 2 AktG kdnnen Aktionare, deren Anteile zusammen mindestens 5 % des Grundkapi-
tals (dies entspricht — aufgerundet auf die ndchsthohere ganze Aktienzahl — 418.388 Aktien der Gesell-
schaft) erreichen, verlangen, dass Gegenstande auf die Tagesordnung gesetzt und bekanntgemacht
werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begriindung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Die
Aktionare haben nachzuweisen, dass sie seit mindestens 90 Tagen vor dem Tag des Zugangs des Ver-
langens Inhaber der Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur Entscheidung des Vorstandes lber den
Antrag halten (§ 122 Abs. 2 AktG i.V.m. § 122 Abs. 1 Satz 3 und Satz 4, § 121 Abs. 7 AktG).

Das Verlangen ist an den Vorstand zu richten und muss der Gesellschaft schriftlich (§ 126 BGB) bis spa-
testens zum Ablauf des 16. Mai 2026, 24:00 Uhr (MESZ), unter folgender Adresse zugehen:

CENIT Aktiengesellschaft
—Vorstand -
Industriestralle 52 — 54
D-70565 Stuttgart

Daruber hinaus konnen Aktionare der Gesellschaft gemald § 126 Abs. 1 AktG Gegenantrage gegen einen
Vorschlag von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt ibersenden.
Solche Antrage sind unter Angabe des Namens des Aktionars und einer Begriindung an folgende Ad-
resse zu richten:

CENIT Aktiengesellschaft

Investor Relations — Tanja Marinovic
Industriestrafle 52 — 54

D-70565 Stuttgart
t.marinovic@cenit.de



Gegenantrage von Aktiondren, die mindestens 14 Tage vor dem Tag der Hauptversammlung, also bis
spatestens zum Ablauf des 26. Mai 2026, 24:00 Uhr (MESZ), unter der angegebenen Adresse eingehen,
werden einschlieRlich einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung allen Aktiondren im Internet unter
www.cenit.com/Hauptversammlung unverziglich zugédnglich gemacht, sofern die Voraussetzungen fur
eine Pflicht zur Veroéffentlichung gemaR § 126 AktG erfiillt sind. Anderweitig adressierte Gegenantrage
von Aktiondren muissen unbericksichtigt bleiben. Fiir den Vorschlag eines Aktionars fiir die Wahlen zum
Aufsichtsrat (sofern Gegenstand der Tagesordnung) oder zur Wahl des Abschlussprifers und des Kon-
zernabschlussprifers gelten die vorstehenden Ausfiihrungen zu § 126 Abs. 1 AktG (einschlielRlich der
angegebenen Adresse) gemaR § 127 AktG entsprechend mit der MalRgabe, dass der Wahlvorschlag
nicht begriindet werden muss.

In der Hauptversammlung kann jeder Aktiondr gemafll § 131 Abs. 1 AktG vom Vorstand Auskunft Giber
Angelegenheiten der Gesellschaft verlangen, soweit die Auskunft zur sachgeméaRen Beurteilung des Ge-
genstands der Tagesordnung erforderlich ist. Von einer Beantwortung einzelner Fragen kann der Vor-
stand aus den in § 131 Abs. 3 AktG genannten Griinden absehen.

Informationen zum Datenschutz

Die Gesellschaft erhebt und verarbeitet im Zusammenhang mit der Hauptversammlung personenbezo-
gene Daten von Aktionaren und Aktiondrsvertretern. Einzelheiten hierzu konnen auf der Internetseite
der Gesellschaft unter www.cenit.com/Hauptversammlung abgerufen werden.

Stuttgart, im April 2026

CENIT Aktiengesellschaft
- Der Vorstand -



	Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2026
	Tagesordnung
	Mitteilungen und Informationen für die Aktionäre

